
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Satzungsentwurf wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange wird die beiliegende Stellungnahme (siehe Anlage, Teil II) 

der Stadt Schortens zum Ausweisungsverfahren abgegeben.  


